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 ◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

Das Landratsamt hat am 07.05.2019 die Bauge-
nehmigung für den Neubau einer Doppelhaushälf-
te mit Garagen auf dem Grundstück FlNr. 60, Ge-
markung Etterschlag an Petra Brüning und Tors-
ten Wuth, Carl-Orff-Bogen 91, 80939 München 
erteilt. Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarli-
che Belange werden, soweit sie der behördlichen 
Prüfung unterliegen, durch das Vorhaben nicht ver-
letzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erhe-
ben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München
(Postanschrift: Postfach 20 05 43,
80005 München),

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhe-
ben. Die Klage kann beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München auch elektronisch nach 
Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erhoben werden.

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklag-
ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie ei-
nen bestimmten Antrag stellen und die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Be-
scheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in 
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablich-
tungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

 ∙ Nähere Informationen zur elektronischen 
Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).
 
Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
441 im Zimmer 276 eingesehen werden.

 ◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 07.05.2019 die Bauge-
nehmigung für den Neubau einer Doppelhaushälf-
te auf dem Grundstück FlNr. 60, Gemarkung Etter-
schlag, an Miriam und Johannes Hammerschmid, 
Inninger Straße 10, 82229 Seefeld erteilt. Öffent-
lich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange 
werden, soweit sie der behördlichen Prüfung un-
terliegen, durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erhe-
ben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim
 
Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München
(Postanschrift: Postfach 20 05 43,
80005 München),

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhe-
ben. Die Klage kann beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München auch elektronisch nach 

Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erhoben werden.

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklag-
ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie ei-
nen bestimmten Antrag stellen und die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Be-
scheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in 
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablich-
tungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

 ∙ Nähere Informationen zur elektronischen 
Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).
 
Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
441 im Zimmer 276 eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

 ◆ Sitzung des Kreisausschusses am 21.05.2019

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des 
Landkreises Starnberg fi ndet statt am

Dienstag, 21.05.2019 um 14:30 Uhr

im großen Sitzungssaal

des Landratsamtes Starnberg

– Tagesordnung: –

I. Öffentliche Sitzung

1. Vollzug des Bayerischen Naturschutz gesetzes
und des Bundesnaturschutzgesetzes; 
6. Änderung der Landschafts schutzver-
ordnung „Starnberger See und westlich 
angrenzende Gebiete“ bezüglich der Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 8070 „Am 
Wiesengrund“ in der Stadt Starnberg,
Fl.-Nr. 905/4, Gemarkung Söcking, Stadt 
Starnberg

2. Entwicklung eines Brachfl ächen- und Leer-
fl ächenkatasters durch die gwt Starnberg;
Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 
26.02.2019

3. Zusammensetzung des Jugendhilfeaus-
schusses;
Neuberufung

4. Bericht der Verbandsrätinnen und Verbands-
räte sowie der Aufsichtsrätinnen und Auf-
sichtsräte der gwt

5. Verschiedenes

II. Öffentliche Sitzung
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